
 Freitag, 20. Januar 2012  
 
Die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. gibt wertvolle Informationen. Die 
Broschüren geben einen guten kompakten Überblick über die Techniken und deren Effizienz.  
 
Die Strom erzeugende Heizung (neu!) 
Tiefe Geothermie 
Ratgeber Wärmeversorgung 
Bio-Ergas 
 
Die einzelnen Broschüren können auch gegen eine Schutzgebühr von 6 Euro bezogen werden. 
 
Einzelheiten können der Homepage www.asue.de entnommen werde. 
 
 
Hauptuntersuchung der land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und 
Anhänger gem. § 29 StVZO 
Die nächste Hauptuntersuchung für die fälligen land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und ungebremsten 
Anhänger findet statt: 
Mühlingen Zunftstube, Di. 31.01.2012, 08.30 bis 10.00 Uhr 
Mainwangen Gemeindehaus, Di. 31.01.2012, 10.30 bis 12.00 Uhr 
Gallmannsweil Rathaus, Di. 31.01.2012, 12.30 bis 14.00 Uhr 
 
 
Fundsache 
Es wurde an der Bushaltestelle in Schwackenreute ein Geldbeutel gefunden. 
Wer diesen vermisst, bitte melden unter Tel. 07775/930311. 
 
Wichtige Rufnummern 
Rathaus Mühlingen 
Im Göhren 2 
Internet: http://www.muehlingen.de 
email: rathaus@muehlingen.de 
 
Zentrale   9303- 0 
Fax   9303-19 
Frau Mutzel   9303-11  
rathaus@muehlingen.de 
Standesamt/Passamt/Vorzimmer BM 
Herr Jüppner   9303-12 
b@muehlingen.de 
Bürgermeister 
Frau Zoretic   9303-13 
gemeindekasse@muehlingen.de 
Gemeindekasse 
Herr Beck   9303-14 
rechnungsamt@muehlingen.de 
Rechnungsamt 
Herr Sinn   9303-15 
hauptamt@muehlingen.de 
Grundbuch-/Haupt-/Bauamt 
Frau Rettig   9303-16 
meldeamt@muehlingen.de 
Einwohnermelde-/Sozialamt/Renten 
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Rathaussprechzeiten:  
Mo. bis Do.  08.00 – 12.00 Uhr 
Di.   13.30 – 18.00 Uhr 
Mo., Mi. u. Do.  13.30 – 16.00 Uhr 
Fr.  07.30 – 13.00 Uhr  
 
 
 
 
Wichtige Adressen / Not- und Hilfsdienste 
 
Strom, kostenlose Störungsnummer der 
EnBW Regional AG: 0800 3629-477 
 
 
Tierarzt 
 
Sonntag, 22.01.2012 
Dr. Knall Zoznegg    07775/511 
 
Apotheken 
Samstag, 21.01.2012  
Burgberg Apotheke, Überlingen  07551/6 30 33 
 
 
Sonntag, 22.01.2012 
Bahnhof Apotheke, Stockach  07771/23 13  
 
 
Apotheken-Notdienstfinder 
Unter www.aponet.de oder  
unter 22833 von jedem Handy ohne Vorwahl (69 ct/Min)  
oder kostenlos aus dem deutschen Festnetz  
unter 0800 00 22833 
 
 
 
 
Satzung über die 10. Änderung des Bebauungsplanes „Letten II“ in Mühlingen 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Letten“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 12. Februar 1993 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Letten II“. 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer I Nr. 11 Satz 1 wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
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Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Letten“ in Mühlingen im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Letten“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist der Lageplan des zeichnerischen Teils vom 10. 
Juni 2008 maßgebend. 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer 1 Satz 1 der Örtlichen Bauvorschriften wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
 
Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Breite“ in Mühlingen im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Breite“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist der Lageplan des zeichnerischen Teils vom 10. 
Juni 2008 maßgebend. 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer 1 Satz 1 der Örtlichen Bauvorschriften wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
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Bürgermeister 
 
 
Satzung über die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Vettersbrunnen-Breite“ 
in Mühlingen im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012     die Änderung des Bebauungsplanes 
„Vettersbrunnen-Breite“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 17. Dezember 1996 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Vettersbrunnen-Breite“ 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer 3 Satz 1 der Örtlichen Bauvorschriften wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
 
Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Bruckwiesen II“ in 
Mühlingen im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Bruckwiesen II“ 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 17. August 1993 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Bruckwiesen II“ 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Ziffer 1 der Bebauungsvorschriften wird wie folgt ergänzt: 

1. Art der baulichen Nutzung 
1.3 Vergnügungsstätten sind nicht zulässig. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
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Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
 
Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Gassenäcker III“ in 
Gallmannsweil im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Gassenäcker III“ 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 19. März 1991 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Gassenäcker III“ 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer I Nr. 11 Satz 1 wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
 
Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gassenäcker IV“ in 
Gallmannsweil im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
 
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Gassenäcker IV“ 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 13. Juli 2004 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Gassenäcker IV“ 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer 3 Satz 1 der Örtlichen Bauvorschriften wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
 
Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Häldele“ in Mainwangen 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Häldele“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 19. März 1991 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Häldele“ 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer I Nr. 11 Satz 1 wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Im Brünnle“ in Zoznegg 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Im Brünnle“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 22. Juli 1977 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Im Brünnle“ mit Ausnahme des Geltungsbereichs der 1. Änderung. 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer 2.5.2 der Bebauungsvorschriften wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
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Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
Satzung über die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Haldenäcker“ in 
Zoznegg im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Haldenäcker“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 24. November 1998 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Haldenäcker“ 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer 3 Satz 1 der Örtlichen Bauvorschriften wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
 
Satzung über die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Breite-Greithofösch“ in 
Zoznegg im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
  
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Mühlingen in öffentlicher Sitzung am 17. Januar 2012 die Änderung des Bebauungsplanes „Breite-
Greithofösch“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst den gesamten Bereich des am 11. September 2007 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplanes „Breite-Greithofösch“ 

 
§ 2 
Inhalt der Bebauungsplanänderung 
 

Die Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan werden wie folgt geändert: 

Ziffer 3 Satz 1 der Örtlichen Bauvorschriften wird gestrichen. 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
 
Gemeinde Mühlingen 
Landkreis Konstanz 
Öffentliche Bekanntmachung 
5. Änderung des Bebauungsplans „Haldenäcker“ im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mühlingen hat am 17. Januar 2012 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 
Bebauungsplan „Haldenäcker“ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern und den Entwurf der 
Bebauungsplanänderung in öffentlicher Sitzung gebilligt. 
 
Die Änderung des Bebauungsplans umfasst den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans. 
 
Maßgebend ist der Lageplan des ursprünglichen Bebauungsplans in der Fassung vom 03. November 1998. 
 
Ziele und Zwecke der Planänderung 
Mit der Änderung sollen die Vorschriften über die Dachgestaltung und die Dachneigung freier gefasst werden. 
 
Der von der Änderung des Bebauungsplans betroffenen Öffentlichkeit und den von der Planänderung berührten 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme bis spätestens 10. Februar 
2011 gegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass keine Umweltprüfung stattfindet. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht während der 
Stellungnahmefrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Beteiligung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  
 
Mühlingen, den 19. Januar 2012 
 
 
Manfred Jüppner 
Bürgermeister 
 
 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.01.2012, nachfolgendes Protokoll vom 20.12.2011 zur Kenntnis 
genommen. 
Kenntnisnahme und Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 29. November  2011 
 
Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung lag der Einladung bei. Nach Einer Klarstellung zu Tagesordnungspunkt 
5 wird sie zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Bekanntgabe von Beschlüssen der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 
Es sind keine Beschlüsse bekanntzugeben. 
 
Baugesuche 
 
a) Neubau eines Wohnhauses mit Nebengebäude, Hopfenbühl 6, Flst.Nr. 214, Zoznegg 
Gemeinderat Auer nimmt wegen Befangenheit bei den Zuhörern Platz 
Die Pläne des Vorhabens werden vorgestellt. Es handelt sich um eine Baulücke, die Zulässigkeit richtet sich nach der 
Umgebenden Bebauung. Das Bauvorhaben fügt sich ein. 
Vorbehaltlich der Zustimmung des Ortschaftsrats wird das Einvernehmen ohne Enthaltung einstimmig erteilt. 
 
Annahme von Spenden 
 
Eine Aufstellung lag der Sitzungseinladung bei. Es handelt sich um eine Spende der Volksbank eG über 100,00 € für 
den Kinderspielplatz Zoznegg. 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der Spende ohne Enthaltung einstimmig zu. 
 
Kinderbetreuung  
 

a) Bericht über Entwicklung der neuen Zuweisungen  
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Bürgermeister Jüppner berichtet, dass in den kommenden zwei Jahren die Höhe der Zuweisungen vom Land anhand 
der gemeldeten Zahlen des Vorjahres bemessen wird. Für 2012 sei mit rund 139.000 € zur rechnen. Dagegen sei für 
2013 mit einem Rückgang auf rund 70.000 € zu rechnen. Da wahrscheinlich bis dahin die Krippe mit zwei Gruppen 
belegt sein wird, erhöht sich dann der Zuschussbedarf. Die derzeitigen Gebühren sollten aus diesem Grund nicht 
angepasst werden. Ab dem Jahr 2014 wird das Land pauschal 68 % der Kosten übernehmen. 
Der Gemeinderat nimmt dies so zur Kenntnis. 
 
b) Betreuung von Grundschulkindern am Nachmittag und in den Ferien - Gebührenfestlegung 
Für die Betreuung von Grundschulkindern in den Ferien von 07:00 – 13:00 Uhr und die Nachmittagsbetreuung der 
Grundschüler lagen der Einladung Kalkulationen bei.  
Die Ferienbetreuung der Grundschüler ist im Kindergarten vorgesehen, soweit der Betrieb das zulässt. Die 
kostendeckende Gebühr wurde mit rund 74 € je Woche berechnet. Seitens der Verwaltung wird eine Gebühr von 70,00 
€ je Woche vorgeschlagen. 
Für die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder wurde eine kostendeckende Gebühr von rund 243 € im Monat 
errechnet. Vorgeschlagen wird, die Gebühr auf 150,00 € im Monat festzulegen. Die Betreuung findet ebenfalls im 
Kindergarten statt.  
Sollte die Zahl der betreuten Kinder steigen, müsste unter Umständen eine eigene Gruppe aufgemacht werden. Dies 
würde zu erhöhten Personalkosten führen. Aus Gründen der Planungssicherheit für die Eltern sollten die Gebühren aber 
bis Ende der Sommerferien nicht verändert werden. Eine tageweise Abrechnung soll wegen des hohen Aufwands der 
Abrechnung nicht angeboten werden. Die Eltern werden hier auf die Möglichkeit des Platz-Sharings hingewiesen. 
Nach kurzer Aussprache stimmt der Gemeinderat einstimmig ohne Enthaltung den von der Verwaltung vorgeschlagenen 
Gebührensätzen zu. Eine Anpassung ist frühestens nach den Sommerferien vorzunehmen. 
 
Prüfungsbericht der Kommunalaufsicht für die Jahresrechnungen 2004- 2009 und Stellungnahme der 
Verwaltung 
 
Der Prüfungsbericht und der Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde lagen der Sitzungseinladung bei. 
Geprüft wurden vom Landratsamt sechs Haushaltsjahre. Es gab keine wesentlichen Beanstandungen.  
Die vier Punkte, zu denen seitens der Gemeinde schriftlich Stellung nehmen muss, werden vorgetragen und erläutert. 
Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht zur Kenntnis.  
 
Winterdienst – Antrag auf Erhöhung des Stundensatzes 
 
Gemeinderat Traber nimmt wegen Befangenheit bei den Zuhörern Platz. 
Peter Traber, der in der Gemeinde Winterdienst durchführt, hat eine Erhöhung der seit 2007 unveränderten 
Vergütungssätze beantragt. 
Derzeit erhält er für Räumen und Streuen für die ersten 100 Stunden 80,00 € je Stunde, darüber 75,00 € je Stunde. 
Streuen wird in den ersten 100 Stunden mit 70,00 € je Stunde vergütet, darüber werden 65,00 € je Stunde bezahlt. 
Willi Schmid erhält unabhängig von den Stunden eine Vergütung von 41,00 € je Stunde. 
Die unterschiedlichen Stundensätze sind in der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Maschinen begründet. 
 
Anhand der Sätze des Maschinenrings wurden die Sätze neu berechnet. Vorgeschlagen wird für Peter Traber eine 
Erhöhung um jeweils 5,00 € je Stunde, bei Willi Schmid um 3,00 € je Stunde. 
 
Seitens des Gemeinderats wird angeführt, dass der Winterdienst einen hohen Einsatz von Personal und Geräten mit 
sich bringe. Die Gemeinde wäre personell und maschinell nicht in der Lage, diese Leistung zu erbringen. Es wird 
vorgeschlagen, bei Peter Traber die Stundenvergütung für Räumen und Streuen auf 88,00 € zu erhöhen, die übrigen 
Sätze sollen entsprechend dieser Erhöhung angepasst werden. Bei Willi Schmid soll der Stundensatz auf 45,50 € 
angehoben werden. 
 
Der Gemeinderat stimmt diesen Erhöhungen ohne Enthaltung einstimmig zu. Die Erhöhung gilt ab diesem Winter. 
 
Kurzer Jahresrückblick 
 
Bürgermeister Jüppner gibt einen kurzen Überblick über die Arbeit des Gemeinderats im zu Ende gehenden Jahr. Das 
Jahr sei geprägt gewesen von angefangenen Baustellen, die zu Ende geführt wurden. Er nennt hier stellvertretend die 
Kinderkrippe und die neue Halle in Zoznegg. Mit dem für die Baumaßnahmen aufgenommenen Kredit konnten auch 
noch die in den letzten Tagen auf vier Dächern montierten Photovoltaikanlagen der Gemeinde finanziert werden. 
Er bedankt sich beim Gemeinderat für die Verantwortung, die durch weitreichende Entscheidungen übernommen wurde 
und die konstruktive Zusammenarbeit, durch die diese Entscheidungen erst möglich wurden. 
In den kommenden Jahren werde die Gemeinde kleinere Brötchen backen, da die Schulden auch wieder 
zurückgefahren werden sollen. 
 
Verschiedenes, Bekanntgaben, Anträge und Wünsche 
 
Gemeinderat Renz berichtet, dass der Wasserdruck im Oberdorf in Zoznegg unregelmäßig sei. Bürgermeister Jüppner 
teilt dazu mit, dass im Hochbehälter Arbeiten vorgenommen wurden, die Auswirkungen auf den Druck haben könnten. 
Er bittet aber mitzuteilen, wenn wieder Druckschwankungen auftreten, damit dem dann nachgegangen werden kann. 
 
Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Schilling spricht in seinem Schlusswort von einem arbeitsreichen Jahr 2011. Es 
wurde vieles fertig gestellt, was schon früher beschlossen wurde unter wesentlich ungünstigeren finanziellen Vorzeichen 
wie heute.  
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Er bedankt sich namens des gesamten Gremiums beim Bürgermeister für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sein 
Dank gilt auch allen Beschäftigten der Gemeinde in den verschiedenen Bereichen ebenso wie den Zuhörern und der 
Pressemitarbeiterin verbunden mit dem Wunsch nach einem ruhigen und besinnlichen Weihnachtsfest und einem guten 
Start ins neue Jahr. 
 
Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung 
 
Schriftführer   Gemeinderäte    Bürgermeister 
 
   Sinn               Jüppner 
 
 
 
Unterwegs im Heiligen Land 
 
Eine Studien- und Pilgerreise durch Israel bietet die Katholische Landvolk Bewegung (KLB) der Erzdiözese Freiburg an. 
Vom 25. August bis 05. September 2012 führt die Reise vier Tage an den See Genesareth und durch Galiläa, zwei Tage 
in die Wüste Negev sowie vier Tage nach Jerusalem. Besucht werden bedeutende biblische Stätten des Alten und 
Neuen Testaments. Auch die schwierige politische Lage wird Thema sein. Ebenso wird ein Einblick in die Situation der 
Landwirtschaft im Heiligen Land geboten. Nicht nur die Besichtigung von Orten steht auf dem Programm, sondern das 
Gespräch mit vielen unterschiedlichen Menschen: Jüdischen Siedlern, Palästinensern, Überlebenden des NS-Regimes, 
christlichen Ordensleuten, Friedensaktivisten und Landwirten. Die Reiseleitung vor Ort hat Dr. Ben Schapiro. Der 
Reisepreis beträgt 1.880 Euro für KLB-Mitglieder und 1.980 Euro für Nichtmitglieder. Weitere Informationen und die 
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der KLB Freiburg, Okenstraße 15, 79108 Freiburg, Telefon 0761/5144-241, 
mail@klb-freiburg.de. 
 
 
 
Grundschule Mühlingen 
Lesepaten für Grundschulkinder gesucht 
Wir wollen unseren neuen kunterbunten Leseraum noch mehr nutzen.  
Für eine feste Vorlesezeit montags von 11.50 Uhr bis 12.35 Uhr suchen wir ab Februar Lesepaten, 
welche gerne ein- oder mehrmals aus eigenen Kinderbüchern oder vorhandenen Geschichtenbüchern ca. 
20 Kindern vorlesen würden. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Grundschule unter Tel: 1065 
 

 
Hallo Rätscher, 
wer kurzfristig Lust und Zeit hat am Freitag, 20.01.2012 mit dem Seehas ab Stockach nach Konstanz zu gehen, dann 
wäre Abfahrt um 17.46 Uhr in unserem Häs ohne Maske und Rätsche. 
Gruß Susi 
 
 
Mutter-Kind-Turnen Flohzirkus 
Ab Montag, dem 23.01.12 findet das Mutter-Kind-Turnen Flohzirkus immer erst um 15.45 h statt. 
 
 
Hallo Zoznegger Kid’s, 
 
Wer von euch hat Lust, alleine oder mit Freunden zusammen am Kinderball in Zoznegg etwas aufzuführen?  
Dann meldet euch bitte telefonisch bei Doris Messmer (1072) 
 
Mit närrischen Grüßen 
Norbert Fuchs 
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Sunnelöscherzunft Mühlingen e. V. 
Hiermit laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner zu unserer alljährlichen Narrenversammlung  
 

am Freitag, 20. Januar 2012 im Gasthaus Adler um 20:00 Uhr 
 
ein.  
 
Tagesordnungspunkte: Narrentreffen, Buskosten, Gestaltung der Fasnacht u. a. 
 
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen. 
 
Andreas Keller 
Zunftmeister 
 
 
Feuerwehr Mühlingen 
Abt. Gallmannsweil 
Einladung zur Generalversammlung 2012 
 
Am 21. Januar 2012 findet um 20.00 Uhr im Gasthaus Krone in Gallmannsweil unsere diesjährige Generalversammlung 
statt. Ich möchte alle Ehrenmitglieder, Feuerwehrkameraden, Freunde und Gönner recht herzlich einladen. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Feststellen der Beschlussfähigkeit 
4. Bericht des Kommandanten 
5. Bericht des Schriftführers 
6. Bericht des Kassiers 
7. Bericht der Kassenprüfer 
 

Auf Wunsch Diskussion über Punkt 1. bis 7. 
 
8. Entlastung der Vorstandschaft 
9. Neuwahlen 

-Kassier 
-Schriftführer 
-Abteilungsauschuß (4Mann) 

10. Bestimmen der Kassenprüfer für 2012 
11. Ehrungen 
12. Neuaufnahmen und Austritte 
13. Bekanntgaben und Termine 
14. Wünsche und Anträge 

       
       Anzugordnung Uniform 
 
      Ich bitte um pünktliche und vollzählige Teilnahme 
 
      Alle die Interesse an der Feuerwehr haben bzw. mal „reinschnuppern“ oder sich informieren  
      wollen sind natürlich recht herzlich eingeladen. 
 
      Reiner Schmid  
      Abt.-Kommandant 
 
 
Wanderverein Mühlingen e.V. 
Jahreshauptversammlung 
 
Der Wanderverein Mühlingen lädt am Samstag, den 21. Januar 2012 um 20.00 Uhr ins 
Gasthaus „Adler“ in Mühlingen,  alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, Freunde und 
Gönner zur Jahreshauptversammlung ein. 
 
Tagesordnung 

1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht der Schriftführerin 
4. Bericht der Kassiererin 
5. Bericht der Kassenprüfer u. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Wahl der Kassenprüfer 
7. Ehrungen verdienter Wanderer 
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8. Neuaufnahmen 
9. Bekanntgaben, Wünsche und Anträge 

 
 
 
 
Sehr geehrte Bevölkerung von Zoznegg/Baden und Umland, 
wie die Jahre zuvor, bahnt sich wieder ein kulturelles Großereignis an. Die Funkenfreunde aus Zoznegg/Baden werden 
wie die Jahre zuvor wieder einen Funken erstellen. Dafür benötigen wir die Unterstützung der gesamten Zoznegger 
Bevölkerung. 
Am Samstag den 21. Januar werden wir wie gewohnt ab 9.00 Uhr die Christbäume der Ortschaften Zoznegg und 
Berenberg einsammeln. 
 
Sie sind schon jetzt alle rechtherzlich zur Entfachung des Funken am Sonntag den 26. Februar 2012 eingeladen. 
 
Bis dahin mit den besten Wünschen für die kommende Fasnet. 
 
Ihre Funkenfreunde Zoznegg/Baden 
 
 
Schneckenbürgler 
Narrenzunft Zoznegg e.V. 
Freundschaftstreffen in Vilsingen 
 
Am Sonntag 22.01.2012 nehmen wir Schneckenbürgler am Freundschaftstreffen in Vilsingen teil. Der Umzug beginnt 
um 13.30 Uhr. Wir laufen an 56. Stelle von 58 Teilnehmern. Busabfahrten um 10.30 Uhr (ein Bus) und um 11.30 (zwei 
Busse) Uhr am Narrenbaumloch. Rückfahrt um 17.00 Uhr (zwei Busse) und um 18.00 Uhr. Fahrtkosten 2 €. 
 
 
Vorinformation 
 
Narrentag in Rielasingen 
 
Am Sonntag 29.1.2012 nehmen wir Schneckenbürgler am großen Umzug in Rielasingen teil. Der Umzug beginnt um 
13.30 Uhr. Wir laufen an 21. Stelle von 69 Teilnehmern. Die Burgkapelle begleitet uns. Busabfahrten um 10.30 Uhr  (ein 
Bus) und um 12.00 Uhr (zwei Busse) am Narrenbaumloch. Der erste Bus fährt über Stockach. Rückfahrt um 16.30 Uhr 
(zwei Busse) und um 18.00 Uhr (ein Bus). Fahrtkosten 2 €. 
 
 
Mit närrischen Grüßen 
Norbert Fuchs  
Präsident 
 
 
Kirchenchor Mühlingen - Gallmannsweil 
 
Einladung 
Am 26.01.2012 um 19.00Uhr treffen wir uns zur Eucharistiefeier für alle verstorbenen Mitglieder des Kirchenchores in 
der St. Barbara Kirche in Gallmannsweil. 
Dazu und zur anschließenden Generalversammlung um 20.00Uhr im Gasthaus Krone in Gallmannsweil sind alle 
Mitglieder des Vereins herzlich eingeladen.  
 

Tagesordnungspunkte: 
 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden  
2. Verlesen der Tagesordnungspunkte 
3. Totengedenken 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Kassierers 
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft 
7. Wahl der Kassenprüfer 
8. Bericht des Dirigenten 
9. Verlesen der Probenbesuche 
10. Ehrungen 
11. Wünsche, Anträge, Verschiedenes 
 

Die Vorstandschaft 
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Hallo Kids 
 
Die Sunnerlöscher Zunft Mühlingen sucht  
das Super Talent 2012 im Rahmen des Kindernachmittags 
und zwar am Dienstag 21. Feb. 2012. 
Es dürfen alle Kinder und Jungendliche mitmachen 
bis 16 Jahre.  
Ihr könnt was vortanzen, vorsingen, Kunststücke zeigen und vieles mehr. 
Also wer mitmachen will meldet sich bis Sa. 04.Feb.2012 
unter der Mailadresse: manuela.moell@bluewin.ch an. 
 
Also bis dann, Manuela  
 
 
V O R A N Z E I G E 
EINLADUNG 
  
Zum LANDFRAUENTAG der Kath. Landfrauenbewegung laden wir alle interessierten Frauen herzlich ein. Wir würden 
uns freuen, Sie für ein paar Stunden aus dem Alltag entführen zu dürfen. 
 
Termin:        Dienstag, 31.Januar 2012 
Ort:           Gasthaus "Adler" Mühlingen 
 
 9.00 Uhr:     Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Mühlingen 
 
10.00 Uhr:     "Klimawandel, Wertewandel, Lebenswandel" 
               Referent: Dr. Thomas Dietrich, Landvolkpfarrer in Freiburg 
 
12.00 Uhr:     Mittagspause 
               (Gelegenheit zum Mittagessen, Gasthaus Adler) 
 
14.00 Uhr:     "Vom guten Konsum" 
               Referentin: Ingrid Kümpflein, Betriebswirtin,  
               Mitglied im Aktivforum regionaler Einkauf 
 
Kaffeepause und Diskussion, Ende der Veranstaltung gegen 17.00 Uhr. Für diese Veranstaltung wird ein Kostenbeitrag 
pro Vortag von 3,00€, beide 5,00€ erbeten. 
 
Einführung, Leitung und Infos: 
Karola Romahn, Tel. 07775-850, Ortsverantwortliche der KlFB 
Ingrid Veit, Hohenfels, Regionalverantwortliche der KLFB                 
 
 
 
Kleintierzuchtverein C 185 Stockach 
 
Unser Hobby mit Tieren 
wer will es probieren 
Wir vom Kleintierzuchtverein C 185 Stockach 
sind auf der Suche nach 
neuen  Züchter und Jungzüchter 
 
die uns helfen, den Verein weiter vorankommen zu lassen. 
 
Ein Hobby  für`s Leben 
von Freunden umgeben! 
 
Wenn wir das Interesse bei dir (euch) geweckt haben ,  
nehmen wir gerne mit euch Kontakt auf. 
 
Mit uns im Verein  
bist du nie allein. 
 
Wir laden euch ein, ein Mitglied zu sein , 
in unserem Stockacher Kleintierzuchtverein. 
 
Ansprechpartner: 
Artur Binder Tel. 07771/6752 
Helmut Brunner Tel.07771/61279 
 
Wir freuen uns auf euren Anruf 
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Kleintierzuchtverein C185 Stockach 
 
 
Termin zum Vormerken: 
Kinderartikelbörse in der Jahnhalle Stockach 
 
Die Kinderartikelbörse von Mitgliedern der CDU-Stockach und der Krabbel-Babbel-Gruppe findet am 3. März 2012 von 
9.00 – 11.30 Uhr in der Jahnhalle Stockach statt. Die Anmeldungen für die Anbieter  werden am Samstag, 11. Februar 
ab 8.00 Uhr angenommen. Die Kontaktadressen werden an diesem Anmeldetag im Südkurier Stockach veröffentlicht. 
Helfer für die Börse können sich bis 6. Februar  bei Monika Daute unter  Kinderboerse-Stockach@web.de oder jeweils 
Mo. und Fr. von 17.00 – 19.00 und Sa. von 14.00 – 16.00 Uhr unter Tel: 07771/929595 melden. 
 
 
Online-Terminvereinbarung bei der KfZ-Zulassungsstelle Singen  
 
Seit Herbst 2011 bietet das Landratsamt Konstanz - Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt - einen neuen Bürgerservice 
an. Es besteht die Möglichkeit, Termine zur Erledigung von Kfz-Zulassungsangelegenheiten über das Internet zu 
reservieren. Terminvereinbarungen sind nur für private Kunden und zunächst nur für die Kfz-Zulassungsbehörde in 
Singen möglich. 
 
„Mit diesem Service wollen wir unser Dienstleistungsangebot weiter verbessern und Wartezeiten vermeiden“, so 
Amtsleiter Stefan Basel vom Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt. 
 
Zur schnellen Erledigung der Kfz-Zulassungsvorgänge der Dienststelle in Singen kann telefonisch unter Rufnummer 
07531/800 2720 oder über das Internet unter www.LRAKN.de in der Rubrik „Schnell gefunden“ oder unter „“Online-
Dienste“ ein individueller Termin vereinbart werden. Für die Termine stehen die üblichen Öffnungszeiten der 
Zulassungsstelle Singen – Montag, Mittwoch, Donnerstag von 7.30 bis 15 Uhr, Dienstag von 7.30 bis 12.30 sowie 13.30 
bis 17.00 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr - zur Verfügung.  
 
Wenn ein Termin vereinbart wurde, melden sich die Kunden direkt an der Kasse, erhalten dort eine Nummer für das 
Aufrufsystem und der nächste freie Sachbearbeiter ruft sie dann auf. 
 
Stefan Basel: „Wir möchten durch die Terminvergaben auch eine gleichmäßigere Auslastung der Schalter während der 
Öffnungszeiten erreichen.“ 
 
Die Einführung der Terminvereinbarung auch für die Dienststelle Konstanz wird für das Jahr 2012 geplant. 
 
 
 
SV Winterspüren  
Alte Herren 
AH Winterspüren/Zoznegg 
Training immer Freitags von 19.00 – 20.30 Uhr in der Dillhalle in Stockach 
Für Fragen Rene Streckel Tel 07771-62296 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
News/aktuelles immer unter www.SG-Zoznegg-Winterspueren.de 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Jugend SG Winterspüren-Zoznegg 
Bambinis/F-Junioren   
Training in der Halle in Zoznegg. Wie gewohnt steht uns diese von 17.45 – 19.00 Uhr zur Verfügung. 
Für Fragen Tel 07775-1330 Ingo Kempter 
 
 
 
 
Seelsorgeeinheit Mühlingen mit den Kirchengemeinden 
St. Martin in Mühlingen, St. Vitus in Zoznegg 
St. Barbara in Gallmannsweil und St. Peter und Paul in Mainwangen 
        Tel. 07775-1070, Fax –1079; Mail: info@pfarramt-st-martin.de;  
www.pfarramt-st-martin.de 
Gottesdienste und Veranstaltungen in der Seelsorgeeinheit vom  22.01. – 29.01.2012 
 
Sonntag 22.01. – 3. Sonntag im Jahreskreis  
Zo   19.00  Uhr  Samstagabend: Eucharistiefeier – für Katharina Schindler und verstorbene Angehörige 
Ma    9.30  Uhr Eucharistiefeier – für die Pfarrgemeinden – mit den Kommunionkindern und ihren Eltern 
Schwa  13.30  Uhr  Rosenkranz 
Zo         14.00  Uhr  Rosenkranz 
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Montag 23.01. – Seliger Heinrich Seuse 
Mü  19.00  Uhr  Eucharistiefeier - für Edwin Muffler (2. Opfer) 
 
Dienstag 24.01. – Heiliger Franz von Sales, Bischof von Genf 
Ma  19.00  Uhr  Eucharistiefeier – für Franz Futterknecht und verstorbene Angehörige 
 
Mittwoch 25.01. – BEKEHRUNG DES HEILIGEN APOSTELS PAULUS 
Mü  19.00  Uhr  Eucharistiefeier – zu Ehren des Heiligen Antonius 
 
Donnerstag 26.01. – Heiliger Timotheus und Titus, Bischöfe, Apostelschüler 
Ga  18.30  Uhr  Rosenkranz 
Ga  19.00  Uhr  Eucharistiefeier – für die verstorbenen Mitglieder des Kirchenchors Mühlingen 
 
Freitag 27.01. – Heilige Angela Merici 
Mü 18.30   Uhr  Rosenkranz 
Zo  18.30   Uhr  Rosenkranz 
Zo  19.00   Uhr  Eucharistiefeier – für Mathäus Uhl 
 
Sonntag 29.01.–  4. Sonntag im Jahreskreis 
Mü  19.00  Uhr  Samstagabend: Eucharistiefeier – für Berta Schmid 
Ga    9.30  Uhr  Eucharistiefeier– mit den Kommunionkindern und ihren Eltern 
Schwa  13.30  Uhr  Rosenkranz 
Zo         14.00  Uhr  Rosenkranz 
 
Seelsorgegespräch, Beichtgespräch und Krankenkommunion  
Nach telefonischer Absprache 
 
Generalversammlung des Kirchenchors Mühlingen im Gasthaus Krone in Gallmannsweil 
Am Donnerstag, den 26.01.  findet im Anschluss an den Gottesdienst ist Gallmannweil  die Generalversammlung des  
Kirchenchores Mühlingen im Gasthaus Krone in Gallmannsweil statt. Alle sind hierzu recht herzlich eingeladen. 
 
Die Bürozeiten im Kath. Pfarramt St. Martin in Mühlingen sind: 
Montag und Mittwoch von 8.00 – 11.00 Uhr 
 
Euer Pfarrer 
Hartwig-Michael Benz 
 
 
Evangelisches Pfarramt Stockach 
Gottesdienste 
Freitag   20.01.2012 
15.00 Uhr Gottesdienst im Evangelischen Altenpflegeheim 
(Pfarrer i.R. Herbert Schubert) 
Sonntag   22.01.2012 
9.30 Uhr Gottesdienst in der Melanchthon-Kirche 
Kindergottesdienst 
11.00 Uhr Gottesdienst in Deutwang 
(Pfarrer Philipp Jägle) 
Gruppenstunden 
Freitag   20.01.2012 
06.00 Uhr Caravane of morning, Morgenandacht 
Montag   23.01.2012 
17.00 bis 18.00 Uhr Feldenkraiskurs (EEB) 
19.30 Uhr Gospelchorprobe im Gemeindehaus 
Dienstag   24.01.2012 
15.00 Uhr Spielkreis 
19.30 Uhr KGR-Sitzung im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Singkreisprobe im Gemeindehaus 
Mittwoch   25.01.2012 
9.30 Uhr Purzeltreff im Gemeindehaus 
15.00 Uhr Konfirmandengruppe 1 
17.00 Uhr Konfirmandengruppe 2 
Donnerstag   26.01.2012 
17.00 Uhr Flötenkreisprobe in der 
Realschule Raum 101 
----- 
Öffnungszeiten Pfarramt 
Mo, Di, Mi + Fr von 10 bis 12 Uhr 
Do von 17 bis 19 Uhr 
Sekretariat Gabriele Kasan 
Tel. (07771) 2641/ Fax (07771) 929592 
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sekretariat@ev-kirche-stockach.de 
Sprechzeiten Pfarrer Philipp Jägle 
Für persönliche Gespräche vereinbaren Sie bitte einen Termin mit Pfarrer Jägle. 
Tel. (07771) 8979683 
pfarrer@ev-kirche-stockach.de 
www.ev-kirche-stockach.de 
Diakonisches Werk 
Tuttlinger Straße 7, 78333 Stockach 
Sprechzeiten dienstags 14 – 17 Uhr 
mittwochs 9 – 11 Uhr, freitags 9 – 12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Frieda Backes 
f.backes@diakonie-ueberlingen.de 
Elisabeth Naundorf 
e.naundorf@diakonie-ueberlingen.de 
 
 
STO – PLANT e. V. „die Kirche im Kino“ - Partner im „D-Netz - Nah bei Gott und 
nah bei den Menschen“ 
pastoraler Leiter : Daniel Rosenkranz, Heideweg 43, 78333 Stockach;  
Termine nach Vereinbarung. Tel: 07771-929516  & 0172-7746048;  
Mail: info@sto-plant.de,  Homepage: www.sto-plant.de ;  
Wochenspruch: „Bedenkt, was Gott  für euch getan hat und dankt ihm, dass alle es hören!“ Tobit 13,7  
 

 Gebets – Hotline:  Sie wünschen Gebetsunterstützung für Ihre Nöte. Gerne helfen wir ganz diskret.  Telefon: 
07771-929516 & 0172-7746048. 
 

 offene Gebetsabende für die Region  
Mittwoch, 18.01.2012 um 20 Uhr  
Donnerstag, 19.01.2012 um 20 Uhr   
Freitag, 20.01.2012 um 20 Uhr im Kino in Zizenhausen 
 

 Celebrationsgottesdienst der neugierig macht. Sonntag, 22.01.2012 um 10:00Uhr. Alle sind herzlich 
eingeladen im Kino in Stockach-Zizenhausen, Meßkircher Str. 165. Kinderdienst wird angeboten. Unser 
Gebetsteam betet gerne für ihre persönlichen Anliegen. Das Kino-Bistro öffnet ab 11:30 Uhr. Fahrdienst: Wenn 
Sie keine Fahrgelegenheit haben, holen wir sie gerne ab. Melden Sie sich unter Tel.: 07771-929516   
 

 STO-Meet...Mittwoch  25.01.2012 um 20:00 Uhr  Wir treffen uns in kleinen Gruppen an verschiedenen Orten. 
Hier können Freundschaften und Vertrauen wachsen. Schauen sie einfach mal rein. Infos Tel.: 7.  
 

 City-Pray: Donnerstag 26.01.2012 Gebetstag für das Wohl unserer Stadt und Umgebung. 
 

 STO-Plant für Africa: hilft und wirkt in der Sahelzone .Spendenkonto: Sparkasse Stockach, BLZ 692 517 
55, Kto. 6088 199,  
 

Vorschau: Samstag, 04.02.2012 um 16 Uhr Treffen der Jugend im JuKuZ am Kreisel in Stockach. Sonntag, 05.02.2012 
um 19 Uhr Church Alive Gottesdienst im Kino.  
Neustart: Montag, 06.02.2012 ab 16 Uhr bis 21 Uhr Komm mach´ne kleine Pause!  
 
 


